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RATGEBER

Voroersterhen lier E/ze/ra«:
Der überlebende Ehemann
hat, gleich wie oben beschrie-
ben, vorweg einen güterrecht-
liehen Anspruch. Am Nach-
lass der Ehefrau hat der Ehe-

mann einen Erbanspruch von
fl, sofern die Eltern oder
Nachkommen der Eltern der
Ehefrau vorhanden sind.

Im Rahmen eines Ehever-

träges oder eines Erbvertra-

ges, allenfalls auch unter Bei-

zug der Iünder, sowie mittels
Testament können andere Re-

gelungen getroffen werden.

Dr. Emz'Z Gzwafter

BVG-Fonds im Detail
Ich habe Ihre bisherigen
Ausführungen über die BVG-
Fonds mit grossem Interesse
gelesen. Könnten Sie mir zwei
oder drei solcher BVG-Fonds

Da es dabei mehrere Rege-

lungsvarianten gibt, empfehle
ich Ihnen eine persönliche
rechtliche Beratung, sofern
Sie von der gesetzlichen Rege-

lung abweichende Anordnun-
gen treffen möchten. Ich hebe

hiezu nochmals hervor, dass

im Nachlass der Ehefrau kei-
nes der Stiefkinder von Geset-

zes wegen erbberechtigt wäre.
Mittels letztwilliger Verfügung
(Testament, Erbvertrag) kön-
nen aber einzelne oder alle
Stiefkinder als Erben einge-
setzt werden.

als Beispiele namentlich nen-
nen? Ich bin Rentner und
Kleinanleger mit Anlage-
Problemen.

BVG-Fonds sind Anlage-
fonds, die sich an die strengen
Anlagerichtlinien halten, wel-
che für Pensionskassen gel-
ten. Darin ist der prozentuale
Anteil von ausländischen Ob-

ligationen sowie inländischen
und ausländischen Aktien be-

grenzt. Angesichts der heuti-

gen, tiefen Zinsen für Spar-
hefte und -konti bieten sie

eine ausgewogene Strategie
zwischen Sicherheit und Ren-
dite.

Die Anlagerichtlinien für
Pensionskassen sind in der

Verordnung über die berufli-

che Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge (BW
2) vom 18.4.1984, letztmals
revidiert am 24.12.1998, gere-
gelt. In den Artikeln 54 und 55

werden für die Anlagen fol-
gende Grenzwerte gesetzt:
•100% für Bargeld und fest-

verzinsliche Forderungen
(Obligationen), wovon max.
30 % Forderungen gegen-
über ausländischen Schuld-

nern sein dürfen.
•Max. 70% für Immobilien,

Hypotheken, Aktien und
ähnliche Wertschriften und
Beteiligungen.

• Max. 50 % für Aktien, wobei
max. 25 % ausländische Ge-
Seilschaften sein dürfen.

•Max. 30% für ausländische

Obligationen, wobei max.
20% auf Fremdwährungen
lauten dürfen.

Es dürfen nur Papiere erst-

klassiger Firmen im Porte-
feuille gehalten werden.

Zudem dürfen Forderun-

gen gegenüber einer Gesell-
schaft oder Beteiligungen an
einer solchen 5 % des Vermö-

gens nicht übersteigen (Aus-
nähme: Aktien schweizeri-
scher Firmen, wo die Limite
10% beträgt).

Diese Einschränkungen
lassen den Pensionskassen ei-

nen gewissen Spielraum für
eine mehr sicherheits- oder
ertragsorientierte Strategie.
Die Beachtung dieser Grenz-
werte ist auch für Privatper-
sonen durchaus empfehlens-
wert.

Ich habe bei verschiedenen
Banken angefragt, welche
Fonds den BVG-Richtlinien
entsprechen.

Bei der UBS sind dies:

• UBS Freizügigkeit Ertrag
•UBS Wachstum
•UBS Maxima
Sie alle halten sich an die

BVG-Richtlinien, wobei die
beiden letztgenannten eher

ertragsorientiert sind und den

erlaubten Aktienanteil (zur
Zeit) vermehrt ausnutzen.

Bei der CS sind dies:

•BVG-Garantie 2000 und
• BVG-Garantie 2001

Die Kantonalbanken emp-
fehlen die Anlagen der Prévis-

ta-Anlagestiftung, einer Toch-

tergesellschaft der Schweize-
rischen Kantonalbanken.

Sie können sich aber auch

aus anderen Anlagefonds sei-

ber ein Menü zusammenstel-
len, das ungefähr folgender-
massen aussehen sollte:
• 40-60 % Obligationen

Schweiz
• 30-50 % Aktien Schweiz
•etwa 10% Schweizer-Fran-

ken-Obligationen ausländi-
scher Schuldner
Fremdwährungs-Obligatio-

nen oder Aktien empfehle ich
nur für grössere Portefeuilles

von ca. Fr. 500000 und mehr.
Sie sollten in keinem Fall 10%
des Gesamtvermögens über-
steigen. Als Fremdwährungen
kommen in Frage: US-Dollar,
Euro oder Britische Pfund.
Vor einigen Jahren hätte man
auch den Yen einschliessen
können, aber zur Zeit möchte
ich eher davon abraten.

Eine interessante Anlage
können heute auch Immobili-
enfonds sein, da ich glaube,
dass die Immobilienpreise die

Talsohle bereits überschritten
haben. Sie sollten aber nicht
mehr als 15 % des Gesamtver-

mögens umfassen.

Veränderungen im Markt
oder die unterschiedliche Ent-
wicklung der Börsenkurse
können mit der Zeit das

«Gleichgewicht» stören, so-
dass die Anlagezusammenset-

zung von Zeit zu Zeit über-

prüft und gegebenenfalls pe-
riodisch angepasst werden
sollte. Bei den BVG-Fonds er-

folgt diese Überprüfung durch
die Fondsleitung.

5" e / ¥ yöAre/i er/o/greicA/
Jass- und Wanderferien

im ***Hotel Mira Val, Flims GR
(bekannt vom «Samschtig-Jass»!)

SH/V/'-R/C/S /iVf rfe« Rbe/tens/eger: 7 RfrcAe G7Ö4 /'AS'-Tufe/U/ia/t
In der Jass- und Wanderpauschale inbegriffen sind:

- 7 Tage im DZ mit Balkon, DU/WC, Telefon, Fernseher, Radio und Flalbpension.
- 2 geführte, leichtere Wanderungen in der schönen Region Flims/Laax/Falera.
- 5 Jassabende (Schieberjass). Die Partner werden täglich ausgelost. Schöne Preise.

- 1 Abschlussabend mit Unterhaltung und Rangverkündigung.
T/i.ygrg Z)afe/t:

Woche 1:17. Juni bis 24. Juni 2000 Woche 3: 23. Sept. bis 30. Sept. 2000
Woche 2: 24. Juni bis 1. Juli 2000 Woche 4: 30. Sept. bis 7. Okt. 2000

1 Woche im Fühling/Herbst 2000 nur Fr. 750 - pro Person im DZ
Auskunft: Telefon 081 911 12 50, Fax 081 911 28 10

E-Mail: hotel.miraval.flims@spin.ch oder www.flims.ch./miraval
Bis bald im //ote/ Af/ra Pfr/ /*// F/i/ns.
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